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Gewährleistung einer hohen Ordnung und Sicherheit in der Untersu
chungshaftanstalt, unumgänglich und hat folgende grundsätzliche 
Zielstellungen zu erfüllen:

1 .  Vorbeugende Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit des Unter
suchungshaft Vollzuges durch die Suche, Sicherstellung und Dokumen- 
tierung von Gegenständen, Mitteln und Aufzeichnungen, die aufgrund 
ihrer materiellen Beschaffenheit objektiv geeignet sind, die S i c h e r 
heit der Untersuchungshaftanstalt zu gefährden, die für Aus b r u c h s 
und Fluchtversuche, Angriffe auf das Leben und die Gesundheit von 
Mitarbeitern des Mf 3, anderen Personen sowie Mitinhaftierten und 
zur Realisierung von Suiziden und Selbstbeschädigungshandlungen 
finden können .

2. Suche, Sicherstellung und D o k u m e n t i e rung von Beweismitteln und 
Aufzeichnungen und vorbeugende Verhinderung oder Unterbindung von 
Versuchen, durch das Vernichten, Beschädigen oder Verstecken von B e 
weismitteln Verdunklungshandlungen zu realisieren und damit die A u f 
klärung von Sachv'e rhalten zu erschweren.

Aufgrund der Bedeutung der Durchsuchungshandlungen, als unmittelba
rer Beitrag zur Erreichung und Sicherung der Ziele der U n t e r suchungs
haft und der Abwendung von Gefahren und Störungen für die Ordnung unc 
Sicherheit , die insbesondere während der Körperdurchsuchung o b j e k 
tiv gegeben sind, wie zum Beispiel durch

Anwendung gemeingefährlicher oder lebensgefährlicher Mittel, die 
der Verhaftete in seinem Besitz hat, gegen Mitarbeiter des MfS, 
andere Personen oder gegen sich selbst,

Vernichten, Verschlucken, Beiseitebringen, Beschädigen oder nicht 
freiwillige Offenbarung von Beweismitteln,

provokativ-demonstrative Handlungen Verhafteter, wie Weigerung, 
die Körperdurchsuchung an sich vollziehen zu lassen. Leugnen, daß 
bestimmte Gegenstände sein Eigentum wären bzw, sich in seinem 
Besitz befunden hätten, sondern daß ihm diese Gegenstände vom S i 
cherheit so rga n "untergeschoben" worden wären und anderes


